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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri
Mitglieder» der scfeigeöcndco Räthe der helvetischen Republik.

G a n d 11!. t?". XXXIV. Ätzern, den 28. März 1799. (8. Germ. VII.)

G e se z y e b u n g.
Grosser Rath 21. März.

(Fortsetzung.)
Hub er im Namen der wegen den häufigen Bc-

treibuiigen nicd.rgesezten Commission, begehrt, daß ihr
wegen Kuhns Abwesenheit, Carrard ur.d Ger-
mann beigeordnet werden. Dieser Antrag wird ange-
nommen.

Die Versammlung bildet sich in geheimes Comite.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung übersendet das
Direktorium folgende Bothschaft:

Da6 VottL chllngcdirektvrium der helvetischen
emrn und mithejlvarm Rcpttdlik, an
die gesrz^beiidnl Räthe.

Bürger Gesezgeberl
Das vollziehende Direktorium ist von einem Streit

benachrichtigt worden, der sich zwischen den Gemein-
den Hcrüberg und Wctzwyl im Kanton Zürich, über
die so schwere als kostspielige Ausbesserung einer Strecke
Weges erhoben, welche bis jezt der Gemeinde Herrli-
berg angelegen ist. Diese wünschte der Gemeinde
Wctzwyl die Halste der Beschwerde übertragen zu kon-

tien, d.e sich aber weigert, dieselbe zu übernehmen.
Deal Dir eltorium scheint es sehr natürlich daß

zur Unterhaltung der Strassen die Gemeinden die einigen
Vo theil davon gcnnffen, das ihrige dcizuiragcn ge-
halten werden. Da aber der En.schcid über diesen

Gegeilsiand ausser scü er Competenz liegt, so ladet es

euch ein, Burger Gesczgeber, diese Frage im al'ge-
meillen zu bchauöeln, und dem Gesez vom 2ü. Nov.
einen Artikel beizmügen, der ähnlichen Fallen zuvor-
komme und alle Gemeinden Heloekicus verpflichte, zur
Kmerhaltung der Straffen zusaurmcn zu treten.

Republikanischer Gruß.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

G l a y r e.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Cekr.

Mousson.

Herzog v. Ess. füzlt, daß es ungerecht wäre,
nur diejenigen Gemeind n zum Unterhalt der Land-
straffen zu zwingen, w lche an der Landstrasse selbst
liegen, und fodert Ergänzung der Landstrasscucommi -
si?n, damit dieselbe m 8 Tagen ein Gutachten vorle-
gen könne. A kcr m a nn folgt Herzogs Antrag, glaubt
aber, die von den Landstrassen entfernten Gemeindeil
können nicht zum Unterhalt der Strassen zugezogen
werden, Kilchmanu folgt Akermann. Desloes
ist gleicher Meinung, und denkt, weil der Staat die
Zölle beziehe, so müsse derselbe auch die grossen Land-
straffen unterhalten. Herzogs Antrag wird ange-

cmmen und Fizi der Commission beigeordnet.

Aern! fodert Ergänzung der Militärcommisilon.
Nnce glaubt, die bisherige Militärcommisslon sollte
aufgehoben werden, weil sie schon manches Gutachten
vorgelegt hat. Herzog v. Ess. fodert Tagesordnung,
weil eine Commission so lange bestehen soll, als sie

Aufträge hat. Man geht zur Tagesordnung.

Das Direktorium begehrt neuerdings Verkauf des
Nationalguts SallaZ im Leman, weiches der Abtei
St. Mauriz im Waists gehört, weil durch dessen Ver-
tauf und an Ziuslegung des Capitals die Einkünfte
dieser Abtei beträchtlich verinchrt werden. Akermann
will sogleich diesem Begehren entsprechen. Custor
fodert Verweisung an die Commission, wegen Besinn-
mung der Weis und Art dieses Verkaufs. Jacquier
folgt Custern, und will dieses schöne Gut nicht ver-
kaüfcn. Gmür sagt, kr sey von dem Präsident dès

Senats benachrichtigt worden, daß der Senat ein
allgemeines Gesez über solche Verkaufe zu hoben wün-
sche, und kaum mehr einzelne Verkaufe genehmigen
w.ude. Carpaxd glaubt, die bisherige einzelne Ver-
raufsgenehmigung sey sehr zwekmäßig, und solche Se-
uatSCinladunrsen können keinen Werth für uns ohne dieß,
haben; übrigens stimmt er Akermann bei. Blcß ver-
spricht baldigen Rapport von der Verkaafsarteominis-
sion. Anderwerthist CustvrsMeinnng, und wünscht
eine Geneialwbeile über alle Nationalgüter zu haben.
Die Bothschaft wird nach langer ltiordnuag in Rük-
sieht der Abstimmung, an die Commission gkwiejeu.



Das Direktorium übersendet folgende Bschfchaft:

Dàs VollMlmqsdirektoriltm der helvetischen
einen und untheilbarcN Repudliê, an die
geseMbenden Räthe.

Bürger Gesezg eberi
Das VollziehnngSdirektorinm ruft euere Aufmerke

famkeit auf eint Veranstaltung die gefodert von den
Grundsätzen der Freiheit und der consiitutionelien
Gleichheit, dem Ackerbau einen unendlich grossen Nutzen
und den Stellvertretern des Voltes ein neues Recht
auf die Erkenntlichkeit desselben zusichert. Diese Ver-
anstaltung ist die Abschaffung des sogenannten Weid-

^echtes.
Die verderblichen Folgen dieses Rechtes zogen

bereits die Aufmerksamkeit der ehmaligen Regierunge»
auf sich. Durch verschiedene Verordnungen suchten
sie seine Wirkungen zu mildern. Sie waren aber zu
schüchtern um das Gute ohne Einschränkung anzuneh-
men. Sie leiheten das Ohr den Einwendungen des
Privatinteresses, und in Aufstellung falscher Grund-
satze ertheilten sie blos das Recht, sich davon loskaufen
zu können. G« blieb derjenige dem Zwang des Weid-
rechtes unterworfen, der nicht genug bemittelt war,
jene Loskaufung zu unternehmen.

Heute, Bürger Gese-geber, hat die Revolution
Den Magistraten des Volkes mit der Macht auch die
Pflicht auferlegt, alle gerechten Mittel zu gebrauchen,
»im dessen Glükscligkeit zu befördern.

Das Voliziehungsdirettorium ladet euch ein, den
Entscheid über das Weidrecht ungesäumt in Berathung
zu ziehen, und diesen Beschluß entscheidend und fürs
allgemeine herauszugeben.

Die aus diesem Entscheide herfliessenden Vortheile,
fo wie die schädlichen Folgen des Weidrechtes sind
euch in dem wahren, einfachen und wohl ausgearbeite-
ten Memorial dargestellt. welches die gegenwärtige
Borhschaft begleitet. Den darinn enthaltenen Bemerkun-
gen wird das Vollziehungsdirekrorium nichts weiter
beifügen, als daß es seinen gänzlichen Beifall hat.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums
G l a y r e.

Im Namen des Direktoriums der Gen. Sekr.

Mousson.
Desloes fodert Verweisung an die Commission,

wundert sich aber, daß das Direktorium unbedingte
Aufhebung des Weidrechtes fsdere, da dasselbe doch

ein wahres Eigenthum ist, und wir dasselbe schätzen
sollen. Dieser Antrag wird angenommen.

Senat, 2t. März.
Präsident: Rahn

Der Dolmetsch Jay et verlangt schriftlich, einen
Urlaub von 8 Tagen, seiner Gesundheit wegen. Kudti
glaubt, er sollte ftmand an seine Stelle senden. Der
Präsident zeigt an, daß einige Mitglieder des Senats
seine Stelle iûr diese Zeit zu vertreten, von ihm gc-
bethen werden. Lüthi v. Sol. findet, der Oberschrci-
ber sollte ihn versehen, da er beider Sprachen kundig
seyn muß. M M elh olze r bemerkt, Iayet beschäf-

tige sich mir Advocatcngcschäften; er sollte beim Senat
arbeiten, da er hcmängiich dafür bezahlt wird.

Forner ob will den Urlaub geben, insofern Jarst
wirklich krank ist. Laflecherc will das Ansuchen las

morgen vertagen. Bert holet räch an, der Senat
soll dem B. Iayct durch den Staatsbotb sagen lassen,

er erwarte ihn, sobald er wieder gesund seyn wird.
Dieser Antrag wird angenommen.

Berol dingen und Zäslin berichten im Na»
men einer Commission über den Beschluß wegen Er-
qänzung der Kantonsgcrichte, wenn solche mit Jnbegrif
der Suppleantcn nmer die Zahl von 2- Gliedern »er-
mindert sind; die Commi»ion räth zur Annahme. —
Der Beschluß wird angenommen.

Dolder legt im Namen einer Commission über
den Beschluß, der das Direktorium einladet, sein Ar-
rcte v. März, über das Fest vom 12. April, a!S

dem Gesez v. 8. Mnrz zuwiderlaufend, zurükzunchmcn,
folgenden Bericht ab.

Um die Resolmicn des großen Raths zu prüfen,
mußte sich die Commission das Gesez vom 8. Merz, und
das Arrêté vom Vollziehungs - Direktorium vom ig.
Merz (es ist cbgcdrukt Republ. V. kl. S.
Hand bringen, und selbe mit einander vergleichen. Euere
Commission gesteht frcymnthig, sie hätte gewünscht,
Gründe zu finden, um das Gesez und das Arrete mit
einander vereinbar zu machen, und das Unangenehme
dieser Einladung ans Direktorium zu verhüten; allem
der Erfolg entsprach nicht ihrem Wunsch, und sie ssht
sich in dem Fall, Euch einmüthig die Annahme dieies
Beschlußes anzurathcn.

Es ist unstreitig, daß die von den gesezgtbenden
Räthen herausgegebenen Gescze sollen buchstäblich voll-
zogen werden; ob der Minister der schönen Künste und

Wissenschaften absichtlich oder nicht absichtlich von
diesem Grundsaze abgewichen, wagt die Commission
nicht zu entscheiden; aber sie behauptet geradezu, daß
das Arrete mit dem Gesez im Widerspruch ist siehe den
». Artikel des einen und andern. Nur dieser Wider-



spriich allein wäre genug, «m das Direktorium zur
Ràknahme seines Arrcte einzuladen.

Der 2. Z. und 4. Artikel des Gcsezes sind im
Arrcte ganz ausgclaßen, hingegen will der 2. Artikel
des Arrete alle Gemeindsverwaltungen 10. Tage vor dem
Feste ausserordentlich versammeln, da dieses doch auf den
ihnen am bequemsten seyenden Sontag geschehen könnte.
— Der 3. Artikel will die über öojährige Greise, und der

4. und 5. Art. die verdientesten Bürger, aus ihren Ge-
meinden in die Hanptorte der Distrikte reisen laZen. —
Die Commission billigt dieß gar mehr, und glaubt, die
ehrwürdigen Greise und die edelsten Bürger seven in
ihren eigenen Gemeinden am besten an ihrem Plaz.

Ueber den 15. Artikel erlaubt sich die Commission
nur die Bemerkung, daß dessen §. 1.2. 4. und 5. noch sehr

wenig mit dem Geiste der Schweizer übereinstimmen, und
im allgemeinen daß der Plan des Ministers, der Na-
tion viele Kosten verursachen würde, da hingegen das
Sesez dieselben verhüten wollte. —

Der entschiedene Widerspruch, der sich in dem 1. Ar',
des Gesezcs und des Arretc befindet, hat aber die Com-
mission bewogen, cinmülhig die Annahme des Teschlnßes
anz -rathen; alles übrige sind Bemerkungen die sie ge-
glaubt har, Euch Bürger Repräsentanten vortragen zn
müßen.

Lan g findet zwar auch den Widerspruch zwischenTe-
so; und Beschluß ; aber wenn der Beschluß angenommen
würde, so kann das Direktorium nicht wohl ein neues
Arretc fassen, und bis zum 12. April! gehörig bekannt
machen; er verwirft den Beschluß. Do Id er erwiedert,
wenige Versendungen seyn schon geschehen, und diese
kôumen gar leicht zurükgensmmen'uud ein anderes ge-
sczmäßiges Arrele verfertigt werden.

Der Beschluß wird angenommen.
Dolde?, im Namen der gleichen Commission,

legt über die Feyer des 12. Apr. im Innern des Senats,
folgendes Gutachten vor:

Bürger Repräsentanten:
Dw 12. ApriZ des 1798 Jahrs war der Tag, au

Kelchein zum erstenmal die eine und unzertheilbare heb
vekische Republik, durch ihre Repräsentanten anerkannt
und proklaunrt wurde.

An diesem Tage wurden Aristokratie und Oligarchie,
die uns und unsere Vater so viele Jahre wilikuhrlich und
despotisch beherrschte» und in den Staub drükcen, auf
immer zernichtet.

An diesem Tage wurden aufgehoben und verschwan-
ten alle innere Grenzen und Scheidungen unsers Vater-
lands, die Ursach waren, daß Schweizer mit Schwei-
zeru so unbekannt und fremd waren, als wenn selbe
einen ganz entfernten Erdtheii bewohnten,^ und deren

Entstehung allein der Herrschsucht und Habsucht der eh-

«aligen Regierungen zuzuschreiben ist.

?r

An diesem Tage wurden die gehässigen nnd Mensch?
heit entehrenden Namen von Obrigkeit und Unter?
thauen auf ewig aus Helvetic» verbannt.

An diesem Tage hingegen ertönten ,'n unserm Vater?
lande zum erstenmal die erhabenen Worte Freiheit
und Gleichheit.

An diesem Tage wurden alle Schweizer zu Brü?
dern und einer einzigen Familie gehörend umgcschassen,
und der Staat als frey »nd unabhängend verkündet.—

An diesem Tage endlich wurden die schon so lang
vermißten Menschenrechte und Volkssouveranität Wider?
um öffentlich anerkannt, und die Grundlage zu unser«
und unserer Nachkommen Glük gelegt. — Dank sey je?
neu wahren und aufgeklärten Patrioten, die schon vox?
her in der Stille zu diesem Endzweke hin gearbeitet und
den Weg vorgebahnt haben. Dank sey jenen Patrioten,
die aus Vaterlandsliebe sich nicht geschämt haben, offent?
lieh für Freyheit und Gleichheit zu reden und zu handeln,
und deßwegen Verfolgungen und Strafen ausgestanden
haben. Und endlich Dank sey der großen Nation, die
uns glüklich an das Fiel geführt hat. Möge ewige
Freundschaft und Vündniß zwischen beyden Republiken
die Folge davon seyn.

Diewr Z2. April soll also billich heilig seyn, jedem
wahren Patrioten, jedem ächten Schweizer; alljährlich
soll selber als der Anfang unsers Glüks gefcyert werden,
und jeder brave Mann wird dem von den gcsezgebenden
Räthen unterm 8. Merz abgefaßte» Geseze, zur feyer?
lichen Begehung dieses Tages, seinen Beyfall geben.

Bürger Repräsentanten: Durch dieses Eescz ward
auch bestimmt, daß die gesezgcbendcn Räthe auf jenen
Tag feyerliche Sizung halten werden, und Ihr habe
euerer Commission aufgetragen, über das Ceremonie!
der Sizung des Senats, welche um ic>. Uhr ihren Ar»?

saug nehmen soll, Euch einen Vortrag zu machen.

Die sämtlichen Glieder der Commission gesteh» of?

fenhcr,ig, daß sie sowohl mit der hohen Etiquette als
mit den Eindruk machen sollenden Ceremonien ganz un?
bekannt sind, allein in der Hoffnung, der Senat er?

warte keine Vorschläge, als die mit seiner Würde, Be?
scheidenheit und Simplicität übereinstimmen, wagt die
Commission Euch nachfolgende zn machen.

:) Alle Mitglieder des Senats sollen in^voklstan-
diqem Coßnm erscheinen, und tic klcmliche Sparsam-
km dermalen der gesezmäßigm Anständigkett Plaz
machen.

2) Die Mitglieder des Bureaus sowohl, als der

Staatsbolh und Waibel, erscheinen ebenfalls in ihrem
C ostum.

3) An dem Tische des Bureau sezt sich auf dies »
Tag niemand, als wer dazu gehört, das ist, die 2 Se?
kretaire des Senats, der Oberschreiber, die 2 Unter?

schreiber und der Dolimctsch.
4) Der abgehende Präsident des Senats verfugt sich

den ri. April zu den anwesenden Ministern der mit uns



in Bünduiß und Freundschaft stehenden Möchte, zeigt
Ihnen die bevorstehende feierliche Sizung an, nebst dem
Wunsche des Senats, dieselben auf diesen An-.aß in sei--

«er Mitte zu sehn.
5) Die Saalinspektoren sind beauftragt z» veraas

stalten, daß aas diesen Tag wenigstens von 9. Uhr Mors
gens bis nach beendigter S'Znng, eine ganze Compag-
nie Infanterie vor dem Senalhans unter den Waffen
scyc, und dem Senat sowohl, als den fremden Minis
kern ni.Iitarischc Ehre erweise; dieser Compagnie solle
etwas Fcldmustk bcygeordner seyn, auch solle derselben
eine Fahne mit einer zmekmaßigcn Inschrift zugestellt, und
solche des Morgens durch ein Détachement von der Com-
pagnic in der Wohnung des Präsidenten abgeholt wer-
den; die Inschrift konnte aus der einen Seite: helve-
tische eine und unzertheilbare Republik, auf der andern
Seite: Freyheit, Gleichheit und Unabhangigleit, Wache
des Senate, seyn. Diese Fahne kaun seiner Zeit der Wache
des Senats übertragen werden.

6) Die Saaiinspektorcii sind ferner beauftragt, in
dem Vorsaale des Senats ein Orchester zu errichten,
und selbiges mit einer verhalmistinaßigen Anzahl von
Vocal - und Instrumental - Musikanten zu beftzen, deren
Einladung oder Bestellung anch ihnen überlasten ist.
Sie besorgen auch, daß dieser Vorsaal vor dein 12. Apr.
tapezirt wird.

7) Den Saalinspektoren ist auch die Sorge über-
tragen, im Innern des Senats die Plaze zu bestimmen,
welche die fremden Minister einnehmen sollen.

8) Die Saalinspektorcn werden ferner die nöthigen
Befehle ertheilen, daß die Zahl der Zuhörer nicht 72.
Personell übersteige.

9) Die Musik wird nur aus Patriotischen Gefangen,
Freyheits- Hymnen und militärischen Marschen bestehen,
die zwekmaßige Verthciluug wird der Anordnung der
Saalinspektoren überlasten; die Musik spielt das erste-

mal bey Eröffnung der Sizung, das 2te mal nach der
Rede des Präsidenten, das zte und 4W mal nach den

Reden so Mitglieder des Senais in den 2 andern Spra-
cher, werden gehalten haben, und das Zte mal nach
beendigter Sizung.

10) Die Saalinspektoren verfügen sich um halb zehn

Uhr in das Senarhaus um alle ihre getroffenen Maas-
regeln in Thätigkeit zu setzen.

ir) Die 2. Sckretaire des Senats, und die 2. Scr»-
tatoren, verfügen sich um halb zehn Uhr in die Wohnung
des Präsidenten, um selben nach dem Senachaus zu be-

gleiten; der Staatsboth soll sich zu gleicher Zeit daselbst

enifinden, mid als Offizial des Senats folgen.
12) Um Z/4 auf zehn Uhr sollen alle Mitglieder

des Senats ii» Vorsaal des Versammlungsorts sich

einfinde». ^iz) Um zehn Uhr genau fängt die Sitzung an,
welches durch drei Kancncnschüsse von dem Kriegsschiff
angekündigt wird. Der Präsident und das Bureau

sind mit unbcdekten, alle Mitglieder des Senats aber
mit bedekten Häuptern; das Protokoll des vorigen
Tags wird nicht verlesen. Zuerst läßt sich die Musik
hören, hernach halt der Präsident in seiner aner-
dornen Sprache, eine des Orts, Zeit und Umstanden
angemessene Rede, die nicht übcrsezt wird; dann laßt
sich wiederum die Musik hören. Ein Mitglied des
Senats halt die zweite Rede, aber in einer andern
Spruche als der Präsident, nach welcher nochmals
innsicirc wild. Es wird dann noch von einem Mi -

glied eine Rede in ter dritten Sprache ge alten, und
bei deren Beendigung ebenfalls musicier; ans dieses
hin werden di-e auf diesen Tag abzuhanoelnden Ges
schafte vorgenommen, nach deren Beendigung die Sff
zung unrec Musik aufgehoben wird.

14! Es sollen nicht me r als drei Reden können
gehal-cii werden; eine ans Teutsch, eine Französisch
und eine dritte aus Italienisch ; alle drey kurz und bündig ;
die eine dura) den Präsidenten, die zwey andern durch
Mitglieder des Senais. Vom 15. bis aus den 20. April
sollen keine Urlaube mehr ertheilt werden "

Dolder trägt darauf an, die Diffusion i" ver-
tagen, b:s der Bericht auch ino Französische Übersicht ist.

Schwall er: dem Bericht zu olge müssen die

Saalmspokiorc» für verschiedenes sorgen, worüber es

gut seyn würde, auch ron ihnen ein schriftliches Gut-
achten zu haben. M ever v. ArD verlaust, daß auch
über das Ccremoniel beim Empfang der fremden Gc-
sandten etwas Näheres bestimmt werbe.

Laflcchcrc trägt darauf an, daß die zu Hal-
tcndcn Reden Tags vorher m gcschioffencr Sitzung v in
Senat angehört werden, weil sie als im Namen dcS

Senats gehalten, dürfte» angesehen werden.

Dold er. Es wird am besten gethan scsn, Bil-
lets für die Zuhörer auf diesen Tag auszutheilen, nnS
allen Detail den Saalinspektoren zu überlassen ; besonderes
Ceremonie! fur den Empfang der Gesandten ist auch

wohl gar nicht nöthig. Frossard initcrstüzr die Bil-
lets für die Zuhörer, die in Paris immer üblich wa-
rcn ; er verlangt, dasi der Bericht Z Tage auf dem Bn-
rcau liege; das diplomatische Corps steht i» keinen un-
mittelbaren Verhältnißen mit der Gesczgebnng; es ist

sehr wichtig, alles was die Einladung fremder Minister
bctrift, sorgfältigst zu untersuchen. D 0 ldcr bemerkt,
daß das Gesetz vom <-. März ihre Einladung vcrord-
net, tle Commission hätte sonst dieses gewiß nicht vor-
geschlagen. Bodmcr sagt, so wohl ihm der Bericht
gefalle, so hätte ihm ein fcycrlicher Zug aller oberste»
sind öffentlichen Autoritäten mit allen ibrcn Secrctärs,
nach der Hofkirche, wo der Pfarrer Müller zur Fcyer
der Vereinigung aller Kirchen eine Rede halten, und

alsdann jedes Corvs sich in seinen Sitznngsort begeben

würde, noch viel besser gefallen; man hätte dabei San»
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auch gelegentlich die Zahl âr Sekretärs berechne»!die Aufhebung ber îkGerkgen Milk; ;u Pferde anträgt,
können. .Nan lach.. ^5^" einsweilkge Beibehaltung durch den 6z Z des

Zaslin nntcrlluzt Dolder; ,c einfacher die Feyer Gesetzes vom iz. Christmonat 17Y8, über die Einrich»
desto besser wird he seyn. For n e lw d ist gleicher Mci- tung der Miliz beschlossen wurde ;
nung. »stammen glaà, die Saaiinspektorcn tön-
neu sogleich die rorgeschricducn Verfügungen zu treffen
beauftragt werten. — Dieses und die Vertagung des
Gutachtens für Z Tage wird beschlossen.

Es wird ein Schreiben der Munizipalikät der Ge-
munde Sr. Gallen, welches Bemerkungen über das
Verhá miß der Eiblchen, besonders derer der Gemeinde
St. Galten enthalt, verlesen.

Craucr sagt, wenn die Petition Entschädigung
für diese Erblichen verlangte, so würde er es begreifen,
aber sie will solche beibehalten gegen Geist und Buch-
staden dcr Constitution; wann dic,e Er gehen nicht Fc-
vda rechte wären, so gäbe es wohl überall keine. Er
will z -r Tagesordnung; wenn sie, wie die Petition sagt,
dein Landbauer so vorchcnhasl sind, so wollen wir eine
Petition dieser, fur ihre Beibehaltung abwarten.

Schwall er trägt auf Ucbersendung an den gr.
Rath, dcr sich noch mit dcr Sache beschäftigt, an.
Mitrelholzer will Vertagung, bis wir eine Rcso-
Intion über den Gegenstand erhalten. U st cri stimmt
Echwallcrn bei; die Mnnizipalnät von St. Galle»
gmudte irriger Weift, dcr Gegenstand schwebe bereits
vor dem Senat; da dieses nicht ist, so weisen wir,
ohne über den Werth oder Umvcrth der Petition einzu-
àren, dieselbe an den gr. Rath. Die Ucbersendung
wird beschlossen.

Der Beschluß dcr das Direktorium einladet, dem
B. La n d wln g v. Zug Gcncralmspcktor des Kantons
Waldstadten ein blcib-ndcs Zeichen des Wohlgefallens
des Vaterlands über seine republikanische Tugend zu-
kommen zu lassen — wird verlesen.

Aro> sard verlangt Ucberftvung des Briefes des
B. Landwings, und Emrückung '

desft.Ven mit ehren-
voller Meidung ins Protokoll. Lüthi v. Sol. Was
soll das, bei dcr Natur des Beschlusses, die wir durch
Bcifaltzuruf anzunehmen bereit sind's — Der Beschluß
wird angenommen.

Ein Beschluß, die Distriktseintheilmig der Ge-
mcmde Schachen, E. Luzcrn betreffend, wird zum ersten
mai veneftn.

Grosser Rath, 22. März.
Präsident: Gmür.

Graf im Namen der Militàrkommissíon legt fol»
gendes Gutachten vor:

Erwägung, daß die Miliz zu Pferde bisdabi»
überall IN Helverien ungleich, und in sehr vielen Gee
gender^ entweder nach Grundsätzen des Lehnssystems
organistrt war, oder aber sich unmittelbar auf Ehe»
hasten bezogen hat, welche durch die Einrichtungen
und die Gesetze der neuen Verfassung abgesch sst wor»
den sind, deren Folgen also gleichfalls zu wirken auf-
hören sollen;

In Erwägung aber anderseits, daß viele Bürger
ihren bisherigen Militärdienst zu Pferde, demjenigen
zu Fuß vorziehen werden; daß es auch zum Besten
der Nation nöthig ftye, die Freiwilligen, welche sich
bereits Kenntnisse von dem Kavalleriedienst erworben,
und ihre Ausrüstung dazu angeschaft haben, für die»
sen Dienst beizubehalten;

Hat der grosse Rath, nach erklärter Dringlichkeit,
beschlossen:

r. Die bisherige Organisation der Miliz zu Pferd
ist durch gegenwärtiges Gesez aufgehoben.

2. Diejenigen Bürger unter 45 I«hren, welche
bisher in der Miliz zu Pferde gedient haben, sollen
je nach Verhältniß ihres Alters und ihrer Hain lichen
Umstände, in Folge des Gesetzes vom IZ December
17Y8 über die Organisation der Miliz, entweder unter
das Auszüger» oder unter daS Reftrvekorps der In»
sauterie, in den Gemeinden, wo sie wohnhaft sind,
eingeschrieben werden.

z. Von der Verfügung des 2 § sind diejenige»
ausgenommen, welche sich auf nachstehende Weift er»
klaren werden, daß sie sich noch ferner freiwillig dem
Kavalleriediensi in der Mi iz widmen wollen.

4. Diese Erklärung muß inucrhalb 14 Tagen,
von Bekanntmachung dieses Gesetzes an gerechnet, an
den Statthalter des Distrikts gesch hen, in dem der
Kavallerist wohnhaft ist; dieser muß dabei seinen Na»
men, Geburtsort, Wohnort, Alter, verheiracheten oder
ledigen Stand angeben; ferners, ob er Kinder habe,
und wie viele? wie lange er unter der Miliz zu Pferde
diente? welchen Grad er in derselben bekleidete? unter
welchem Regiment und Compagnie er gestanden habe?
ob er gewöhnlich ein eigenes Pferd hatte? und ob er
mit seiner Kleidung, Armatur und Pferderüstung noch
ganz oder zum Theil versehen sey?

Z. Jeder Distriktsstatthakrer soll die eingelaufene»
Erklärungen unverzüglich seinem Kautonsstatthalter
übersenden, der sie dem Geueralinspekror seines Kan»
tous zustellen wird.

6. Der Generalinspektor jedes Kantons soll diese

vom

Der grosse Rath an den Senat.
Auf die Vothschaft des Vollziehungsdirektoriums'Erklarungen ohne Verzug in ein Verzeichnis zufam»

m 8. Marz 17Y9, in deren erjsten Theil dasselbe auf mentragen, und diesem Verzeichniß ferners beiruckeu:



»VN welcher Art die Kavallerie ftines Kantons bis-
her gewesen seye? wie sie gekleidet, bewaffnet, bcrit-
ttn und ausgerüstet war? damit die Regierung sofort
ju einer neue» zwekmasstgen Orga isalivn der Miliz
Kt» Pferde schreiten könne.

7. Die Gcncralinspcktoren der Kantone werden
diese Verzeicynisse mit möglichster Beförderung an den

Kriegsminister einsenden.
8. Das Vollziehungsdirektorium ist eingeladen,

eine Uebersicht dieser eingegangenen Verzeichnisse den
gesezgebenden R. then zugleich mit einem Vorschlag zu
übersenden, auf welchen F ist für die Zukunft die

Miliz zu P/erde am zwekmasslgsten eingerichtet were
den könnte?

y. Dieses Gese; soll gedrukt, in der ganzen Ne-
publ.k beka mt gemacht, und wo es nöchig ist, ange-
schlagen werden.

Dw Dr ngiichkcit wird erklärt und der Antrag ohne
Einwendung augenommm.

Graf im Namen der Militairkommission legt fol-
gcndcs Gutachten vor:

Der grosse Rath an den Senat.
Erwägend die Votschaft des Vollziehungsdirekto-

riums rom s. Merz t?ss, in deren zweiten Theil das-
selbe die Errichtung von zwei Compagnien Reiterei,
jede zu hundert Mann vorschlägt, deec» eine dazu be-

stimmt wäre, der aufzustellenden Armee als Führer zu

dienen, während dem die andere zu Bedeckungen, zur
Eorrcsvondenz, und zum innern Dienst der Republik
Gebraucht werden könnte —

hat der grosse Rath, nach erklärter Dringlichkeit
beschlossen:

Es sollen nach dem Begehren des Direktoriums zwei
Compagnien Reiterei jede zu hundert Mann errichtet
werden. Die Art und Weift dieselben einzurichten ist
der Verfügung des Vollziehungsdircktoriums überlassen.

Germann lege über eine Botschaft des Dirckto-
5iums, die Rechte der Gläubiger auf ihre verhafteten
Schuldner betreffend, ein Gutachten vor, in welchem
er darauf anträgt mit Dringlichkeitscrklärung auf die
bestehenden Gesetze gegründet zur Tagesordnung zu ge-
hcii. Escher glaubt über einen Gegenstand zur Tages-
»rdnung gehen, hciffe so viel als, man könne sich mir
demselben nicht befassen, weil er einen nichis angehe oder
wer! schon darüber abgesprochen sey: hingegen sey

Dring ichkett erklären, bczcuacn, daß der vorgelegte Ge-
Htnstànd nv>, bewutcrer Wichtigkeit sen und a so drin-
«ende Behandlung crfodere: dieftr Erklärung zusohge fty
«lfo Dringlichkeit und Tagesordnung steh imderspre-
«j>end, »na daher fodert er, daß dieses Gutachten für
< Tag auf den Canzleitjsch gelegt werde.

G er mann glaubt die Entscheidung über den vor-
Hegenden Fält sey dringend und darum hade die Com-

mission Drmttichkeitserkiärung begehrt, übrigens wist
er sich den Aufschub gefallen lassen. H über folgt
Eschern und zwar um so viel incur, da der Senat
keine Tagesordnungen zur Bestätigung mehr begehrt.
Das Gutachten wird für 6 Tag aus den Canzlemsch
gelegt.

Die Versammlung bildet sich in geheimes Comite.
Nach Wiedereröffnung der Sitzung, fodert das Di-

rcktormm in einer Botschaft den Verkauf von vier Ze-
hcndcnschcnnci'. des Spirals vonLuzcrn, welcher wegen
Abschaffn» j der Feodalrechie viele Bedürfnisse erhaben
hat. Küchmann fodert Verweisung an eine Com-
mission. Wyder folgt, besonders da die angetragenen
Verkaiifsfuminen viel zu niedrig sind. Heckt ist glei-
cher Meinung und versichert, daß diese Gebäude weit
mehr werth sind als sie hier angeschlagen wurden. Die
Commission wird erkannt und in dieselbe geordnet:
Hecht, Wyder und Kilchmann.

Zim mcr m a n n fodert im Nainm der Baiiksin-
mission Erlaubniß den Garten der Urfclincrinncn für
L Dublonen rcrmicthen zu dürfen. Wvder glaubt
diese Summe sey viel zu gering Esch er bemerkt, daß

dieftr Garten nur für dieses Jahr vermicthct werden
kann, weil er in Zukunft eine andere Bestimmung er-
halten wird. Secret an wünscht, daß wir d-cftn
Garten nicht vermiethen, weil wir in Fall kommen
denselben zu gebrauchen, wmn wir einst unsren neuen
saal beziehen. Wo der will « Dublonen für den

Garten geben. S eh lumps will den Garten dem
Meistbietenden überlassen. Zimmcrmann crkiärl,
daß er sich mit keiner Versteigerung befassen wird. Hu-
ber fodert Vollmacht für die Commission dieic Ver-
micthung nach Gutsindcn zu besorgen. Dieser Antrag
wird angenommen.

Nach mittag s fitz un.q.

Pellegrini sagt, er wolle auf das Recht einen

italienischen Dollmcksch zu haben Verzicht thun, und
lade die übrigen Mitglieder ein, ihm hierüber beizn-
stimmen und sich damit zu begnügen, einen italienis en

Sekretär zu haben. G indice kan» diesem nicht bei-
stimmen, weil man neben einem Sekretär nicht noch
einen Dollmetsch anstellen würde, und er cim n solchen
haben will. Roßi stimmt Pellegrini bei. Rossetti
will sich an sein Recht halten, und ist Gmdices Mei-
nung. Herzog » Eff. will beim Gcftz bleiben und
heule einen itaiiemschenDollmetsch ernennen. Schln mvf
folgt Herzog. Legier dankt Pellegrini für seinen An-
trag dem er beistimmt. Baggi 0 ist Gmdices Meinung.
Billeter glaubt wir seyen nicht zahlreich genug, um
eine Wahl -u treffen. Herzog v. Ess. fodert Tages-
ordnnng über Billelers Emwenbunz. Man geht zar
Tagesordnung, und B. Amrin von kuzcrn wird zum
italienischen Sekretär ernenn:.



Der Schulmeister von Müllichurn findet seit derj
R »olurivn gelten die Schulmeister nichts mehr, und
die Leute werden nur stolz wenn sie viel Geschichte
studieren, und bemerkt neben bei, daß er nur 20 Kronen
Besoldung habe. Herzog v. Eff. federt Verweisung
an die Erziehungscommisslon. Zimmer mann foderr
Tagesordnung. Legter fodert Verweisung an den
Minister der Wissenschaften. Man geht zur Tages-
orbnung.

Bürger Lob sing er von Thnrncn im Kanton Bern,
fodert Erlaubniß seiner Frauen Schwester heurathen
zu dürfen. Man geht zur Tagesordnung.

Die Gemeinde Oberburg im Kanton Bern, klagt
über die Loskaufung der Zehnten und Bodenzinse. Die
Gemeinden Grafenried, Fraubrunn, w. im Kanten
Bern, fuhren die gleiche Klage. Man geht zur Ta-
geörrdnung.

Carrier denkt, diese häufigen Bittschriften kom-
men von hcrumschleichenden auswieglenden Aristokraten
her, und daher will er das Direktorium einladen,
hieranf acht zu haben. Dieser Antrag wird in eine
Morgensitzung vertaget.

Die Gemeinde Calnach im Distrikt Seedorf, wünscht
eine ganz neue Municipalität erwählen zu können. Auf
Grafs Antrag geht man auf das Gcsez begründe:
zur Tagesordnung.

HauptmannWagner von Schüppach, fodertFort-
setzung seiner Gratifikation. Da die Bittschrift ohne
die ordentlichen Formen abgefaßt ist, so geht man zur
Tagesordnung.

Maria Marti von Ruggisbcrg, wünscht vor
Vollendung ihres Trauerjahrs wieder heurathcn zu
dürfen. Man geht über diese Bittschrift zur Tages-
ordnung.

Bürger Simon von Iferten übersendet Schriften
uber Gcmeinds - und Armeugimr, weiche an die Com-
Mission gewiesen werden.

Einige Einwohner der Gemeinde Uzenstorf, machen
Bemerkungen über die Verwaltung der Gcmcindgüter.
Desloes fodert Verweisung an das Direktorium,
um die Gesetze zu vollziehe». H u ber folg»: diesem
Antrag, welcher angenommen wird.

Bürger Tellier übersendet aus Zürich eine Ab-.
Handlung über Commerzgegenstande. Killctcr foderr
Verlesung. G » se n d 0 r fer begehrt Nicde, legung auf
den Kanzleitisch. Dieser lezre Antrag wird angenommen.

Die Gemeinde Arau begehrt Entschädigung für
Verlornes Umgeid. Diese Bitschrift wird der hierüber
niedergesczlcu Commission zugewiesen.

^
Die Gemeinde Buren fodert Entschädigung fur

den 2. Merz 1793. erlittenen Brandschaden. Diew
Bittschrift wird dem Vollziehuugsdireklorium zuge-
wiesen.

Einige Gemeinden des Distrikts Brugg klagen
nber die Loskaufung der Grundzinse. Man geht zur
Tagesordnung.

Das Direktorium übersendet eine Bittschrift vou
einigen Einwohnern der Gemeinde Utigen im Kanton
^ern, dte stch über die Ausschliessu-g von einer Benutzung
von Gemeindgutern beklagen. Cartier fodert Ver-
Weisung an die Gemeindsgütcrconimission. Desloes
oegcyrt Rukweisung ans Direktorium, weil wir den
Gegenstand nicht kennen. O esch fodert Verweisung
an die Auschwemmungscommkssion, weil diese Güter
Anschwemmungen in der Aare betreffen. Dieser lczte
Antrag wird angenommen.

Bürger Pfarrer Weiß von Bürglen im Kanten'
'^ern, 7o ^sahre alt, fodert Besoldung für seine
Pfründe. Kilchmann fodert Verweisung ans Direk-
rvrium, nut Anempfehlung unser Gesez hierüber i»
Ordnung zu bringeu. Schlumps und Huber fol-
gen diesem Antrag, welcher angenommen wird.

Einige Wirthe voy Ormont im Lcman, foder»
von der Weinschenkabgabe befreit zu werden. Man
geht über dieses Begehren zur Tagesordnung.

Das Direktorium übersendet eine Bittschrift der
Gemeinde Ersingen im Kanton Bern, welche Civilge-
setze begehrt. Die Bittschrift wird der hierüber nie-
dergesezien Commission zugewiesen.

I. Su ter von Lmmen im Kanton Luzern, be-
gehrt wegen seiner alten Mutter von dem Dienst im
Auszügercorps befreit zu seyn. Die Bittschrift wir»
dem Direktorium zugewiesen.

Die Gemeinde Haßle im Distrikt Burgdorf, klagt
wider Loskaufung der Zehnten. Man geht hierüber
zur Tagesordnung.

Die Gemeinde Mülchi im Distrikt Bure», macht
Bemerkungen über Vertheilung der Gemeindgüter,
welche der hierüber niedcrgesezten Commission zuge-
wiese» werden.

Senat, 22. März.
Prästdent: Rahn.

Nach Verlesung des Verbalprozesscs schließt der
Senat seine Sitzung und verweist einen Beschluß
welcher den Tarif der jeden Monat nöthigen Summen
für den Sold und die Rationen in Lebensmitteln und
Fourage des Generalstabs einer Armee von 20,00«
Mann und denjenigen des Solds und Rationen für
die Auszüger Bataillons, welche im Fall waren gegen
einen feindlichen Ucberfall zur Bedeckung der helvetische»
Gränzen zu marschiren, enthalt,-an eine Commission.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung sagt Stock?
mann, er lese mir Vergnügen im Bullekln von kau-
sänne, des Statthalters Polier trefiiche Proklamation
wegen der 18,000 Mann, und die edle Uneigennützig-
keit mit der er selbst Zo Louisd'ors zu der Kasse frei-
williger Beitrage zur Aufmunterung dieser 18,000 bei-

wug. Er verlangt davon ehrenvolle Meldung im
Protokoll. ' '



276

Schwaller: Oie Nachricht ist uns nicht officiel!,IKanton Sentis, wo in den Distrikten Mosnang und
nur durch ein Zeitungsblatt bekannt; der Antrag kannsFlaweil Unruhen ausgebrochen stub, zu senden,
darum nicht angenommen werden. Gtockmann glaubt,! Nach Wiedereröffnung derSitzung begehrt Frost
das Bulletin sey officie!!, kàthy v. Sol. stimmtjsard für 6 Wochen Urlaub. Muret verlangt Vew
Schwallern bei; überdicß wollen wir auch erst denilesung des Gesetzes, das dem Direktorium verbietet,
Erfolg der eröffneten Steuer abwarten, alsdàun wird!Mitgliedern der Gesczgcbung ohne Erlaubniß der lez-
es Zeit seyn nicht nur Poliers, der ein reicher Mannztcrn, Sendungen aufzutragen. Frossard erklärt,
ist, sondern aller die Beiträge lieferten, ehrenvolle er sey mit keiner solchen Sendung beauftragt. M ure t
Meldung zu beschließen. Ruepp verlangt Tagesord-
nuug. Man geht zur Tagesordnung.

R a ch t r a g.
Abendsitzung des Senats am iy. März.

Der Senat wird auffcrordentlich versammelt und
Hort eine Borhschaft des Direktoriums an, welche die
officielle Anzeige des Ministers der auswärtigen An-
gelegenheiren in Paris, von dem an Oestreich und Tos-
tana erklärten Kriege, mittheilt

Er schließt seine Sitzung und hört zwei Beschlüsse
an, die an Commissionen verwiesen werden.

Senat, 23. März.
Präsident: Rahn.

Badoux und Angustini berichten im Namen
einer Commission über den 2, 3, 4 u. zren Abschnitt
des Friedensrichtergutachtens, welche Erwahiung
Amtsdauer und Pflichwn der Friedensrichter; Bestim
mung des Friedensrichters, vor welchen die Parcheien
gehören und Form der Vorladung betreffen. Die
Commission räth zur Annahme; einzig halte sie im
sten Abschnitt gewünscht, der § 1.0 wäre auf eine

deutlichere Art abgefaßt worden. Es könnre der
Zweifel aufgeworfen werden, ob ein Munizipalbeam-
ter, wenn er Friedensrichter wird, dennoch ein Mit-
alied der Municipalität bleiben könne, da doch die
Verrichtungen eines Munizipalbeamten sich nicht mit
jenen eines Friedensrichters vereinigen lassen, — Der
Bericht wird für drei Tage auf den Kanzleilisch gelegt.

Der Beschluß welcher auf die Bittschrift der
Berghvfe im Kanton kuzern, diesem Bezirk eine eiane

Munizipalirat zu bilden, bewilligt — wird zum ersten-
mal verlesen.

Der Senat schließt seine Sitzung, nnd nimmt
einen Beschluß an, der den Geholt der Mitglieder
des obersten Gerichtshofs auf 368» Franken, und einen
sten der jenen des öffentlichen Anklägers bei diesem

Gerichtshof auf die nemliche Summe herabsczt.
Eben so zwei andere Beschlüsse, durch die das

Direktorium bevollmächtigt wird, die B. Repräsentanten

Schluwpf, Graf und Herzog v. Eff. in den

zieht seinen Antrag zuruk. Der Urlaub wird bewilligt.

Grosser Rath, 23. März.
Präsident: G w ü r.

Gap ant liest eine patriotische Adresse der Ein-
wohncr des Thals und der Gegend von Ch-rmey im
Kanton Fryburg vori welche beklatscht wird, und die
Ehrenmelduug un Protokoll und Mittheilung au teu
Senat wird hierüber eilanut.

Die Versammlung bildet sich in ein geheimes
Comite.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung legt C a r r a rd
ein Gutachten über die Crlminalprozedur für Staats-
verbrechen vor, und bemerkt daß in diesem Entwurf
hauptsachlich der Umstand neu vorkommen kann, daß
zum vollständigen Beweis gegen ein.n Angeklagten
nicht mehr das E'Ngestandiiiß desselben erfodert wird;
allein dieß ist unentbehrlich nothwendig, um die trau-
rigsten Weillausiigkeiren und die sch» k icksten MiNel
der Tortur, um jenes Emgcständmß zu enwingen,
m vermeiden. Die Dringlichkeit wird eil art, und
das Gutachten bis Montag auf den Kanzleirisch gelrgt.

Bille ter legt in Rükstcht semer Anzeige, daß
die a.te Zürcher-Regieruug dem Ep Helvelier Gene:ai
Hetze 100.000 Gulden b.stimmt habe, d e beweise»-
den Akten vor, welche verlesen wcid.n; er begehrt,
daß das Direktorium eingeiaden werde, wo möglich
diese im Auslande liegenden Summen z» f.gueßrirem
Egg v, C'll. fo'gt nnd kaun nicht ohne Rührung an
jenen traurigen Zel Punkt zuelànkea, in «r chcM

Hotze die alle Eidgenossenschaft veriheidigen wollre.
Weber denkt, da diese Summe wahischeinl ch im
Auslande und in Wien liege, so möchte cs schwer
seyn, sie zu seq estlireit. BlUtterö Anltag wird
abgenommen.

Wydcr im Namen einer Commission trägt darauf
an, dcnze! igen einzelnen Höfen, welche sich mit der

Pfarr und Mauij Pali ät Rolhenburg im Kanton ku-
z -n zu vcreuiige» wünsch.n, dieses zu gesttttea, M
iof.rn keine andere Bemeiudcn grundliche Einwentun-
gen dagegen zu machen haben. Dieses GutachirN Wl.b
mit Diingiichkeuserklarung angenommen.

^Dit Forts tzung folg
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Gesezgcön ng.
Grosser Rath, 2z. März.

(Fortsetzung.)
Das> Direktorium fodert Strafbcstimmung über

diejenigen welche Einweichung österreichischer Kriegs-
getan,zenèr, die durch Helvetic» geführt werden, der
günstigen Cartier fodert Verweisung an die Com-
mission des Criniinalcodcx. Carra rd begehrt Ver
Weisung an die Militärcommission. Graf fodert Vr
Weisung an eine neue Comm-ssisn. Dieser Inte Au
trag wird angenommen und in diese Commission ge
ordnet: Debon, Perighe und Gapani.

Das Direktorium foderr baldig-» Entscheid über
die Erblehcn. Andcrwerth bemerkt, daß die ver-
schiednen Arten von Ervlehen die Behandlung dieses
Gegenstandes erschwer.» und fodert Verweisung an
die hierüber wcdergesezte Csmm-sslon. Wyder wünsch!
beschleunigten Rapport vr n der Commission. Ander
Werths A «rag w:rd angenommen.

Das Direktorium übersendet patriotische Bitte
schritten der Gemeinden Morste, O.NY. Pompaples
»ad Ec-epens im K. kcman und der Gemeinden Missy,
Romont, Farvagvie, Massoanens FarlcnS, Bstlens,
Encrci, Eaens, Wmsterne-s, Villargarv- Nerigni,
Estevonens, îamagne, V stars Germars, Orsru-ns,
Sektion EKavaye, îe Gidtoux, ViLars, St. P erce.
Granqctte und Cbatelard im Kantoi Frydurg.
Eecretan foderr Verweisung d r Verlesung 01 ftr
Biilschrificn in eine Nachmittag-sitzurg. Cartler
fodert augtnblillichc Verk suug. Se erecans Antrag
wird angcuommen.

Cartler u-id Serre tan legen im Namen der
Gttverdb'commission folg-nves Gutachten vo::.

An den Scnat.
In Erwägung, daß wenn es eine M nge Fälle

ßlebt, wo die individuelle Freiheit für das Moh!
des Ganzen eing schränkt werden muß, duser Fast
vorzüglich eintritt, wenn es die uneingeschrä:.kte Fr.i
ö 'r W,n am Kleinen zu verkaufn dcrrift, da es

«izPelsothaft ist, daß nne zu grosse Vermehrung, dcrj

Weinschenken die Unmäfsigkeit — diese v-rheerende
Geisel verbreitet, welche die Sittcnlosigkeit Einzel»
i:er, und die Herabwürdigung des ganzen Geschlechts
nach sich zieht;

In Erwägung, daß ans dem Uebcrgang von der
alten Regierung auf die jetzige Wiedergeburt sich in
oiestm Fach eine Menge Hindernisse vorfinden, die
emer völligen auf allgemeine und gleichförmige Grund»
»ätze gegci'mSctcnUmschmclzuug im Wege liegen, worun-
rer hauptsächlich dos Daseyn der alten privilegirtei»
Pinteuschenken und Wirthshäuser begriffen ist. Da
die Eigenthümer dieser Ebehoften aus einer Folge der
Constitution schon den Verlust ihrer ausschließlicher»
Rechte leiden, wüide es sebr ungerecht seyn, densel»
ben noch dadurch zu vergrößern, wenn die WirthS»
Häuser und Pintenschenken ohne Unterschied abgeschast
würden

Di ß ist die Ursache, wodurch man genöthigt ist,
einen Unterschied zwischen jenen Gemeinden z» machen,
wo ehemals das W inschenken gestzlich erlaubt war;
und jenen, wo kein solches Recht statt hatte.

In Erwägung, daß diese Unterscheidung nüzlich
und natürlich ist; da in jenen Gemeinden, wo bisher
Wein ausgeschenki wurde, keine hinlänglichen Gründe
seyn können, die einen Bürger hindern sollten, den

gleichen Erwerdezweig zu treiben, der schon von an»

der» betrieben mirs; da man indessen nicht sieht,
warm» in ankern Gemeinden, wo dieser Verkauf
nicht start batte, die Habsucht eines WeinverkäufcrS
den Sieg über den astzem.inen Wunsch der Gemein»
de davon tragen sollte, welche fortfahren möchte,
diesen der Wohlfahrt ihrer Mitglieder nachtheiligea
Han'.el ans ihrem Schooße entfernt zu halten.

In Erwägung endlich, daß schon mehrere Ge»

weindeu deren Bittschriften von den gesezgebenden
Ruthen mit Bereitwilligkeit aufgenommen wurden,
dringend um eine solche Lorschrist angehalten haben;.

Hat der grosse Rarh, nach erklärter Dringlichkeit,
beschlossen:

i) Der Handel mit Wein und andern Getränke»/,
der im Grossen getrieben wird, ist jedem Burger ohne

Unterschied erlaubt, uattr èemVorbehalk, daß er sich)
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dm Gesetzen unterziehe, und die darauf gelegten
Abgaben entrichte.

2) Man nennt nicht Weinhandel im Grossen den

jcnigcn, wo weniger als 25 Maas Wein — Maas
wie es in jedem Ort gewöhnlich ist — auf einmal
ausgegeben wird.

z) In den Gemeinden, wo es bisher gesezllch er-
laubte Pintenschenken und Wirthshäuser hatte, ist es je-
dem Bürger erlaubt, Wein und anders Getränke im
Kleinen auszuschenken. In den Gemeinden hingegen,
in welchen bis den ersten Ienner 1793. kein solcher ge-
seziich erlaubter Verkauf Statt halte, soll niemand er-
laubt seyn, Wein oder andere Getränke im Kleinen zu ver-
kaufen, wenn nicht die Mehrheit der Aktiv- Bürger der
Gemeinde selbst verlangt, daß eine solche Pintenschenke
oder Wirthshaus errichtet werde.

Cartier fodcrt Dringlichkeitscrklärung. Lkscher
begehrt Niederlcgung des Gutachtens aufs Bureau,
weil er dasselbe nicht den Grundfâzcn der Freiheit gemäß
hält. Desl 0 es stimmt Lüfchers Antrag aber nicht sei-
nen Gründen bei. Secre tan bemerkt, daß dieses Gut-
achten nur die Grundsâze der frühern Beftblüße über
diesen Gegenstand enthalt, und stimmt also Cartier bei.
Die Dringlichseit und die ZZweise Behandlung wird
erklart.

§ l. wird ohne Einwendung angenommen.
§ 2. Thorin wünscht nähere Bestimmung des

Maaßes. Perighe folgt. Dcr § wird ohne Aban-
deruug angenommen.

Die Versammlung bildet sich in geheime Siznng.
Nach Wiedereröffnung der Siznng zeigt Huber

an, daß der gestern ernannte Sccretäir Amryn der
Nationaibibliothck einen schönen Atlas in 7 Theilen ge-
schenkt habe, zugleich aber bemerkt er, daß B. A m run
den Eid noch nicht geleistet habe: A mryn leistet den Eid.

Die Fortsezung des Weinschenkgutachtens wird in
Berathung genommen.

H 3- Des lo es bemerkt, daß unsre frühern Be-
schlüße hauptsachlich dieses § wegen vom Senat verwor-
fen wurden, und daß er dem Erwägungsgrunde, der auf
diesen -z Bezug hat, widersprechend ist, indem es ganz,
wider die guicn Sitten und die Polizei) wore, wenn in
denjenigen Gemeinden, welche schon Schenkhauser haben,
dieselben ohne Einschränkung vermehrt werden könnten.-
ausserdem hält er diesen § der Constitution zuwider, weil
diese Einschrenkung zum Wohl des Ganzen erforderlich
ist, und die Constitution begehrt, daß die natürliche
Freiheit des Menschen zu Gunsten der guten Sitte» ein-
geschrank.- werde; er fordert also Ausweisung des § an
die Commission.

Rellstab iß Desloes Meynung, aber ans ganz
andern Gründen, denn er hält den § den Gnmdsazen
der Verfassung zuwider, welche keine solche Privilegien
ähnliche Einschränkung gestattet: eher sollte das zu viele
Weiittrinkeii, als der Wemverkauf verboten werden,
?vm» .jenes möglich wäre, nun aber fodert er für alle

Gemeinden ohne Unterschied die gleiche Freyheit des

Weinverkaufs. A e sch stimmt Desloes bey. Jacquier
ist gleicher Meynung, und will daß nirgends neue Scheu-
ken ohne Erlaubniß gestattet werden. Panchaud ist

auch in Desloes Gmndsazen und will daß keine neuen
Schenken ohne Zustimmung der Gemeindsbürger errieh-
tet werden. Bourgeois vertheidigt den §, weil er in
demselben einen glüklichen Mittelweg wieder zu große
Vermehrung d--r Schenken und die dadurch veranlagte
Unsittlichkcit sieht, da hingegen Desloes eine Eiuschran-
kung fodert, die ungerecht und unnüz ware, und Vagegen
Rellstabs Antrag zur Unsittlichkcit führen würde. Der j
wird angenommen.

A n d e r w e rth, im Namen der Friedensrichter-Com-
mission, tragt darauf an, den Z, weicher den 27, Merz
ihr zurükgewiesen wurde, unverändert anzunehmen, weit
sie, nach dem von der Versammlung festgesezken Grund-
saz, kein beständiges FrledenSgencht einzuführen, kei-

neu andern Antrag zu machen weiß.
Weber wünscht einen Beysaz H, durch den be-

stimmt wird, daß den Partheyen zuerst überlasten seyn
soll sich zwey Schiedsrichter zn ernennen, und erst wann
dieselbe» hierüber nicht einig werden können, sie an dsescn
§ gebunden werden. Eustor stimmt zum § ohne Bey-
saz, den er übcrstüßig findet. E seh er ist Eustors Mei-
nung. Anberwerth bezeugt, daß er doch nicht in den
Grundsazen der Eommission stehe, aber keine neuen Ein-
Wendungen mehr machen, sondern Webern beistimmen
wolle. Der K wird ohne Beisaz angenommen.

Am 24. Merz waren keine Eizungen in beiden Rathen.

Grosser Rath, 25. Merz.
Präsident Gmur.

Der Senat verwirft den in geheimer Sitzung an-
genommnen Beschluß über die Besoldung des Eliten-
Corps.

Das Direktorium ladet die gesezgebendcn Rathe
ein, bis 12 Uhr heute -Morgens die Besoldung dcS

Generalstabs des Eliten-Corps zu bestimmen; weil
es sonst im Fall sey, auf die eingesandte Tabelle hin,
die Officiers zu ernennen. Zimmer mann fodert,
daß dem Direktorium Vollmacht gegeben werde einst-
weilen diese Besoldungen z» bestimmen. Dieser Antrag
wird angenommen. Cartier fodcrt, daß die Mill-
karcommissîon gleich »och über diesen Gegenstand ar-
beite, um sobald möglich au die Stelle der proviso-
rischen Verfügung des Direktoriums, ein Gese; über
diesen Gegenstand zn bestimmen. Dieser Antrag wird
ebenfalls angenommen

Zimmermann fodert Ehre der Sibnng für zwei
Mitglieder dcr argauischen Verwalttmgskammer. Dec
Aittcag wird angenommen.

B 0 n>. d acher fodert für 8 Tag Urlaub. Ander-
werth fsbcrt fur Meyer 4 Wochen Urtaubvcrlange-



rung. Auf Webers Antrag werden diese Begehren
vertaget, weil m diesem Zeitpunkt aile Beamten an
ihrem Posten stehen sollen.

Erlachcr federt Herbeirnfung aller abwesenden
Mitglieder. Secretan fodert Tagesordnung, weil
die Republik der in einem solchen Zeitpunkt aowesen-
den Mitglieder nicht bedarf/ Man geht zur Tages-
ordnung.

H uber im Namen der Commissaritn der Biblio-
thek und der Archive, begehrt daß dieselben bcvoll-
«nächtigt werden mit den verschicdncn Behörden in
Briefwechsel zu treten, indent nur durch dieses Mittel
die Coinnstssarien in Stand gesezt werden, die crfor-
derüchcii Schriften und Bücher sur die Bibliothek der
Gcsezgebcr aus den verschiedenen Natisnalb.büotheken
zusammenzubringen, und hierüber Thätigkeit crfoder-
lich ist, denn das Geftz, daß von allen in Helvetica
ge rukten Schriften 4 Exemplare abgegeben werden
sollen, wird noch von keinem Buchdrucker beobachtet
als von Geßiaer ans Zürich, der selbst von Schriften
die vor der Revolution bei ihm herausgekommen, 4 Ex-
emplare für die Natioualbibliothekcn abgegeben hak.

Cartier begehrt, daß dieser Autrag fur 6 Tage aufs
Bureau gelegt werde. Hübe r beharret, weil er keine

eigentliche Motion gemacht hat, sondern nur um die
Mltrel bittet, einen Beschluß der Vcrmmmlung in
Ausübung zu bringen. Criachîr folgt Hubcrn, des-
sen Antrag angenommen wird.

Debon ini Namen eines Theils einer Commis-
sion, tragt darauf an zu bestimw.cn: 1. Jede Person
weiche einen fiuchtiggewordcncn französischen Kriegs-
gefangnen nicht anhaltet, oder wann dies es nicht möglich
ist, davon nicht Anzeige macht, soll mit cinIahrZuchr
hausstraft belegt werden. 2. Derjenige welcher die
Flucht eines Kriegsgefangnen auf irgend eine Art bc-
gunstigt, soll zu 10 Jahr Arreststraft auf s.ine eigne
Kosten und zu 100 Franken Büß vcrurthciit werden,
ist er aber dieses zu zahlen unfähig, so wird er infam
erklart und zu den öffentlichen Arbeiten verurthcilt.
2- Derjenige welcher überwiesen wird, solche Gefangne
zur Flucht aufgemuntert zu haben, soll ebenfalls zu
to Jahr Arrest und der doppelten oben bestimmten
Tuffe vcrunheilt werden. Diese Geldbussen aber sol-
len zum Unterhalt der Zuchthäuser angewendet werden.

Gap « ni im Namen des übrigen Theils dergleichen
Commission tragt darauf an, ohne Unterschied jeden
der die Flucht von fränkischen Kricgsgcfangnen begün-
siigt oder veranlaßt, mir 20 Jahr Gefangenschaft zu
strafen. Man begehrt, daß dieses leztcre Gutachten
sogleich ins Elimmenmchr gesezt und angenommen
werde. Cscher widerfczt sich diesem Gutachten, in-
dem es wider alle Gerechtigkeit und Menschlichkeit
Ware, solche Bürger welche vielleicht aus blosser Un-
Vorsichtigkeit die Flucht eines gefangne» Oestreichers
begünstigen, gleich hart zu bestrafen, wie dieftuigcn,

welche die Flucht von Kriegsgefangnen wirklich ver-
anlassen. Custor folgt, und wünscht, daß das erste
vorgelegte Gutachten in Berathung genommen werde.
H über ist auch Eifers Meinung, und trägt darauf
an, die Begünstigung der Flucht von Kricgsgefang-
neu mir ein Jahr und die Verführung zu dieser Flucht
mit 10 Jahre Kettenflrafe, zu belegen. Dieser Antrag
wird angenommen.

Die über die Criminaljustiz niedergesezte Commis-
sisn legt ein Gutachten über ein allgemeines peinliches
Gesczbuch vor, welches ganz nach dem französischen
Geftzbuch mit einigen geringen Abänderungen in Rük-
ficht der Verschiedenheiten der Lokalitäten abgefaßt ist.

Secrets» denkt, die Lage in der sich die Re?
publik befinde, müsse in Rüksicht dieses Gutachtens
Mit in Betrachtung gezogen werden; ein solches ganz
neues Ecsczbnch zu entwerfen, und von beiden Räthen
nach sorgfältiger Bcrachung anzunehmen, würde Jahre
lange Arbeit crsoccni, und da wir gegenwärtig noch
in dc» verschiedenen Theilen Helveticas die schrcklich-
sien Criminalgeftzbücher laut den alcen Gesetzen befol-
gen sollen, so ist es sclbsi der Menschlichkeit eben so
sehr als der Klugheit und dem Bedürfniß unsers Va-
icrlandes gemäß, dieses ans wahre Grundsatze erbaute
System -cher Crimmalgefttzê ohne Aufschub und ohne
weitere Berathung im Zutrauen auf die Vortreflichkcit
des französischen Gesezbuches, auch für Helvtticn an-
zunehmen.

Escher ist mit der Commission einstimmig in
Rüksicht deS dringcnven Bedürfnisses, ein zwekmässl-
geres Criminalgeftzbuch zu haben, als die Hochnoth-
peinliche Halsgerichtsordnung, welche in Helvctien
!iim Theil noch in Uebung ist; auch fühlt er. daß
die eigne Abfassung eines Criminalgeftzbuchcs für die
gegenwartige helvetische Geftzgebung eine zu grosse
und zu weitläufige Arbeit wäre, und daß es also sehr
zwekmàssig ist, ciiisweilen ein anderes gutes Geftz«
buch anzunehmen, allein ein solches Geftzbuch ohne
alle Berathung der Grundsätze desselben, auf eine bloß
einfache Vorlesung anzunehmen, und also mit Gleich-
gültigkeit den wichtigsten Theil der Geftzgebung, der
auf die bürgerliche Ordnung, auf den Charakter und
die Sütl-chkeit des Volks und auf das Leben und das
Schitsal vieler unsrer Mitmenschen und Mitbürger
einen so grossen Einfluß hat, zu bestimmen, während
wir sonst so oft bei ganz geringfügigen Gegenständen
Tage und Wochen versäumen, dieß kann er nicht
über sich nehmen und könnte es eben so wenig gegen
das helvetische Volk verantworten; überdem gesteht

er aufrichtig, daß die Anhörung dieses Stunden
laugen Verzeichnisses aller Verbrechen, deren die

Menschheit fähig ist, vom Vatcrmoad an gerechnet

tis auf Diebstaie herab, und das eben so traurige
Vcrzeichmß der Strafen, die man crfoderiich glaubt,-
um jene Verirrungeii des menschlichen Geistes zu



hemknen, ihn in «ine Stimmung inr'ezte, die nicht
.gtfch'kr ist, um über solche wicht,ge Gegenstände zu

urtheilen; er begehrt daher Nicderlegung o.s Gutach-
tens für 2 Ta;e auf den Janzle-tisch, und daß dann
die allgemeinsten Grundsätze desselben, die sich -aus

sehr wen ge zurükbriugen iass.n in Berathung genom-
men und hingegen die weitere Ausführung derselben
im A-gemeinen behandelt werde; zum voraus abc,
erklärt er sich wider die Todesstrafe und wi er die

Landesverweisung, welche lcztcre nur in einigen sclte

ncn Fallen den Grundsatz n des Rechts gemäß ange-
wandt werden darf.

Carrard würde, wann eS izt darum zu thun
wäre, e nen helvetischen Cnm-na-'cod x auf immer
festzusetzen, ganz Eschern beistimmen; allein es ist izr
darum zu thun, die abscheulichen Eriîìiinalgejctze,
w.lche bisher in Helvekien stakt hatten, durch eine
mcnschlichire Criminalrechtspstege zu verdräng.», und
so schlcnn'g als möglich etwas besseres und mensch
sicheres an deren Stelle zu setzen. Und wer ist unier
uns, der nicht das französische Gcsizbuch untersucht
habe und kennen sollte, besonders da wir alle wüst«

ten, daß die Commission uns diesen Autrag machen
werde; da dieses Gcsezbuch ausserdem das Uicnlchuch
sie unter allen und auf die reinsten Grundsätze der
Philosophie gegründet ist, so dürfen wir dasselbe zu-
naucnsvoll und ohne weitere Berathung annehmen
wie die Commission dasselbe vorschlägt.

Pellegrini ist ganz Eschers Meinung, weil ei

v.ie em ganzes Ges.zbuch ohne einig« U.berlegiing
annehmen wird.

Escher wurde Carrard beistimmen, wenn die
Angaben, die er zur Unterstützung seiner Meinung
vortrug, richtig waren, allein, sagt er, ich berufe mich
auf die Versammlung, ob auch nur ein Dritiheil der
selben das französische Gesizbnch kenne, und wenig
siens crwarkele ich nicht, daß uns a if einmal das
ganze Erimiiialgcsezbuch vorgelegt würde, denn b'c
Commission hatte nur den Aufkrag, über die Straf,
gegen Staatsverbrechen mit Dringlichkeit zu a» betten;
übcrdeni legt uns die Commission MäuScrungen dee
französisch.» Gesizbuches vor, die ich wenigstens mchl
billig.» kann und deren Berathung ich dringendst so-

derc; statt der Deportation ncmlich wird uns Landes»
Verweisung arge« aihen. und wer steht nicht daß diese
beiden Strafen in Rükstcht ihrer Wirkung auf den
Verbrecher, auf die Stamsgesellschatt »nd besondere
ober in Rüksicht des Völkerrechts durchaus verschieden
sind und also nicht die ein« au die Stelle der andern
gesezt werden kann, wenn man nach Grundsätzen
handlen will Ich bSarre auf meinem ersten Antrag.
Das Gutachten wird für zwei Tag auf den Kanzlet
tisch gelegt.

Grafenricd im Namen dar M'litärcomm ssion
zeigt an, daß der Senat dcn Beschluß über die Be

soldi,»-? des Clitenkorps desweaen verworfen habe,
weil er die Besoldung der Offiziere im Ganzen ge-
nommen zu hoch fand; da nun die Commission selbst
glaubt, daß die Ehre der Republik in höhern Grellen
zu dienen, mit in Anschlag gebracht werden muß, so
trägt sie auf eine allgemeine Verminderung der im
ersten Entwurf sowohl als auch im Vorschlag des
Oir.kroriuws enthaltenen Besoldungsbestimmnnz für
die Offiziere an. Dieser Antrag wird einmüthig ane
geuvwmîn.

Das Direktorium übersendet folgende Bothscha-ft:

Das VollMungsdirektorlttm der helvetische,!
eitlen und unthejwtU'm Republik/ an
die geftjgebcildcn Ratye.

Bürger Gesezgeber!
Das Vollzithungsdirektorirm glaubt, eurer P-i'tt

fing eine Frage voilegen zu muss n. die eurer Auf'
merksamkcit würdig scheint. Es frägt sich, ob die
Anwerbungen für die Hüssstruvpen nicht in jeder
Gemeine sollen von der Anzahl derjenigen Mannschaft
abgezogen werden, welche die Gemeine für das Eli-
lenkvi ps zu liefern hat Ob z. B. ci le Gemeine,
die vermög ihrer Bevölkerung 20 Mann für dieses
lezkre Korps st-llen muß, noch eben diese Anzahl z»
liefern habe, obgleich von ihren eingesessenen Bürger»
bereits to unter den Hülfsvökkcrn Dienste genommen
haben; ob z. B. die Gemeine von Montreux, deren
gesammte Elite sich für unsre Vundesgenoßin, d>e

französische R publik, hat anwerben lassen, nnnmchr
auch noch aus dem Neservekorps die Anzahl der be«

reits abgereiseten Patrioten ersitzen müsse? In sil»
chem Falle, Bürger Gesezgeber, wurde ja sonder
Zweifel eine patriotische Gemeine, deren tapfere Jüng»
linge sich beeilet harren, unter die Hilfsfahnen zu
fliegen, geradezu d,,s Opfer ihres Eifers und ihrer
Ergebenheit werden; sie würde nemlich gedoppelt und
dreifach soviel an Mannschaft liefern, als sie, ohne
^ie Lieferung von Freiwilligen, nach dem Geiste und
Buchstaben des Gesetzes hätte, ans der Elite hergeben
müssen. Eure Meinung, B- GcsizgeSer, kam? dieß
nicht seyn; euch entgeht es nickt, saß bei der gegen»
markigen Lage der Dinge der Dienst unter den Hülfs»
truppen eben so, wie der Eütcudicnst, einzig und al>
lein zur Vertheidigung des Vaterlandes, zur Vertdci»
diguug der Freiheit und Gleichheit bestimmt s.y,
und daß es gwade deswegen eben so imgerech' als
unklug seyn würde, ihn nicht in die gleiche Klasse
zu setzen.

Zufolge dieser Betrachtungen, welche das Dirck»
torium eurer Weisheit unterwirft, glaubt es nicht
den geringsten Zweifel über die Entscheidung haben
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zu müssen, welche ihr, Bürger GescZgeber, nehmen
werdet.

Republikanischer Gruß.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

B a y.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

Mousson.
Cmmüthig wird dieser Antrag angenommen.

Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft,
welche sogleich der Miltarcommissio» zugewiesen wird:

Das Vollziehmtgsdirektorium der helvetischen
euzm nnd untheilbaren Republik,
die gesezgebmden Räthe.

Bürger Ge sczg cber:
Das Direktorium legt euern Berathschlaqunqen

folgende Fragen vor, deren Entscheid euch ohne Zweifel
in den gegenwärtigen Zeitumsianden dringend vor-
kommen wird:

Welches sind diejenigen Bürger, die als abwe
send angesehen und daher in der Miliz ersizt wer-
den sollen?

Können diejenigen in diese Klasse gesezt werden,
die vor der Revolution die Republik verlassen, und
die so sich im Ausland niedergelassen haben?

Durch wen soll die zu gebende Entfchädniß be-

stimmt werden, und was soll der Abwesende demjeni>
gen der ihn ersczt zu bezahlen gehalten seyn? —
Wird es durch ein T «banal nàlroc oder unter Vorbei
halt deS Rekurses vor die Verivaltungskammer durch
die MunizipMät als Schicdsrichterin geschehen?

Das Lollj-ehungsdlr.klorium ladet Euch ein, B.
Gtsizgebcr, ihm hierüber d«e nöthigen Erläuterungen
zu ertheilen.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
Bay.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sek.
: ^ Mousson.

Das Direktorium übersendet folgende Bothfchaft,
welcher sogleich entsprochen wird:

Das Vollzichunqsdirektorium der helvetischen
einen und untheilbaren Rcpublik, an
die geftzqeöenden Räthe.

Bürger Gesejgebrr;
Zufolge eueres Dekretes vom 2Z. April r?98,

durch weiches ihr die Bezahlung der rcchtmäjsigen

r

'und wohl bestätigten Schulden her ehemaligen Re»
^ierungen verordnet, begehrt das Vollsiehunasdircktoe
r.mm euere Begwältigung um 54772 7/1 Scbuldti«
tel' zu Gunjlen der ehmaligen Re r eruna von Bern
zu re'alistren, woraus ein Theil der C«v lfchu'dcn dieser
Regierung abbezahlt werden sollen die nach deren
genauesten Untersuchung dem Direktorium bride vom
Dekret gesoderttn Eigenschaften in sich zu vereinigen
scheinen.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehende« Direktoriums/
B a ».

Im Ruinen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

Mousson.
Secrretan zeigt verschiedene im Nro. ry des

offiziellen Bulletins von Lausanne angeführte patriot««
sehe Z"!Ze an, weicht! lebhaft bestlatscht werden.

Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung»

S e n >» k, 25. M â r j.
Präsident: R a hn.

îaflechère berichtet im Namen einer Commis»'
sion, über den Beschluß dar die bisherige Organisation
der Miliz zu Pferd aufhebt und provisorische Verfü»
gungen für eine neue trist — so wie über denjenigen
welche zwei Compagnien Rlluterei, jede von 100 Mann,
die als Führer der Armee und zur Correspondenz die--

nen sollen, zu errichten verordnet.
Die Commission räch zur Annahme derselben; be»

streitet aber zugleich das Syiài einer neuen Organ,'»
sation von Miliz zu Pferde, das aus den lezten Ar»
tikeln des ersten Beschlusses sich anzukünden scheint,
indem diese Miliz zu Pferd aus den Zeiten der Fes«-
dalrechte herrührt, und ein^Auszeichnung der Reiche«
begünstigt.

Zäslin stimmt auch zur Annahme; er hätte de»
Beschluß einfacher abgefaßt gewünscht, wodurch auch-
die neue Einrichtung mehr wäre beschleunigt worden.
Schwall er erklart, die Commission würde die Ver»
werfung des ersten Beschlusses, wenn derselbe allein
gekommen wäre, angerachen hiben; der zweite aber
entspricht dem Verlangen des Direktorium und macht
jene annehmlich.

Die beiden Beschlüsse werden angenommen.
Das Vollziehungsdirektorium ladet den Senat ei«

zu bewilligen, daß der B. Laharpe, Oberschreiber des.

Senats, zu emer vertrauten Sendung von einige»
Tagen, an den General Nouvion, der mitder Verthci«
digung des Innern der Republik beauftragt ist, ge«

braucht werde. Diesem Verlangen wird sogleich en<«

sprochen.



Fornerod im Ramm der Commissîon über den'
Beschluß welcher bei Geldanleihunaen gegen Unterpfand
m ganz Helvetien allen helvetischen Bürgern gleiche
Rechte einräumt, räth zur Annahme; er hätte einzig
gewünscht, daß die gleiche Bestimmung sich auch, auf
die uuhypothecirten Schulden ausdehnen würde.

Frossard spricht in gleichem Sinne; er wchnscht
auch, der grosse Räch möchte sich mit Aufhebung eines
bestehenden Berner Gesetzes, das Fremden, Geld er in die-
sem Kanton gegen Gütcrvcrschrcibungen emzuleiheu
verbietet, beschäftigen. Man bemerkt ihm, daß das
Eejez bereits aukgeh bcn ist.

Devevey findet den Beschluß mangelhaft; durch
den i, 2, z. Art. enthalt der fremde Gläubiger gleiche
Eoucursrechte mir den helvetische»; der z. Art. sollte
dieß auf Lander einschränken, wo der Schweizer das
nämliche Gegenrecht genießt. F orn erod erwiedert,
ü! Frankreich, Cisalpiuien und de.n ineisten andern
Zandern, geniesse» die Schweizer Bü.cger bereits gleiches
Eoucursre ht; in Zander wo diese / nicht der Fall ist,
wird der Hcwetier auch nicht leicht sein Geld leihen.
Schwaller findet, der Beschluß fliesse ganz noth-
wendig aus der Constitution und den ersten Grund-
satzcn der Gerechtigkeit.

Der Beschluß wird angencnnmen.
Der Commissionolbericht über die Feier des 12.

Aprils im Innern des Senats, wird verlesen.
Lang verlangt artikelweife Behandlung. Meyer

»on Arau ist gleicher Meinung. Dolder glaubt die
gegenwärtigen Zeitumstande seyen zu wichtig um sich

mit einer weitläufigen Discussion über ein Ceremonicll
zu beschäftigen; er verlangt Tagesordnung über Langs
Antrag.

Fornêrod fragt, ob für Vokalstimmen und
Lieder gesorgt seye, die nach dem Rapport crfodert
werden. D o ld er erklärt, daß es den Saalinspckto-
ren nicht schwer fallen werde, den V. Fornerod in
Zlüksicht der Musik zu befriedigen.

Die Discussion wird unterbrochen, um einen Be-
schluß anzuhören der das Direktorium begwältigt, auf
Sie Art die es für die beste halten wird, zur Crnew
mlng der Offiziere des Generalstabs des helvetischen
Elitencorps zu schreiten und ihre Besoldung vorlaufig
zu bestimmen. Gchwaller: Bereits sind durch ein
Gesez, die Personen aus denen der Generalstab beste-

hcn soll, bestimmt; auch wird das Direktorium bei
ben Be oldungea gewiß ökonomischer verfahren als der
grosse Raih bei seinem ersten Vorschlag. Er stkinmt
sogleich zur Annahme.

Laflechere sieht das Verhältniß zwischen dem
Besoldungsbcschluß und der Ernennung der Officiers
nicht; auch begreift er nicht, warum nun dergrosseRaih'
diese Ernennung, die dem Direktorium schon durch
die Constitution zukommt, bewilligt; der 2. Art. der
das Direktorium begwältigt, provisorisch die Vcsol-

' düngen zu bestimmen, entspricht übrigens seine» Wü«e
schen; er will also den Beschluß annehmen.

Murer verlangt, daß dem Direktorium zugleich
der Bericht der Commission die in geheimer Sitzung
einen vom grossen Rarh entworfnen Besolduugsetat
verworfen und eigne Vorschlage gemacht hatte, über-
sandt werde.

Fornerod unterstüzt diesen Antrag.
Der Beschluß und Murets Antrag werden ange-

nommen.
Dolder verlangt von neuem, daß keine Dis-

cussion über die Feier des 12. Aprils izt eröffnet
werde; er tragt auf Vertagung derselben an, wenn
man den Vorschlag nicht etwa ohne Discussion annehmen
will. Kubli will auf der Stelle annehmen. Frost
sard spricht gegen einige Artikel des Gesetzes vom
8. März über die Feier dieses Festes — besonders gegen
die Einladung des diplomatischen Corps; er wünscht
am Ende nur schriftliche Einladung.

Uster^bemerkt, daß über die von Frossard ange-
griffiien Bestimmungen eines schon vorhandenen Gc--
fttzes nun nicht mehr k.u ie eingetreten werden, und
verlangt daß die Vertagung ins Srimmenmehr gcsezt
werde.

Laflechere widersezt sich diesem Verlangen.
Schwaller vertheidigt die Vertagung.

Die Vertagung wird beschloßen.

(Die Fortsetzung folgt.) ss

Litterarische Gesellschaft des
Kantons Lnzern.

Sechszehnte Sitzung, 25. März.
Präsident: Rahn.

Vogel liest den Entwurf zu einem Bundesstss
für die helvetische Republik vor, das durch adge-

.ordnete Männer, Frauen, Kreisen, Jünglinge und
Mädchen aller Distrikte der Republik, im Hauptor/e
deneibeu gefeiert und

^
dazu ein Amphitheater für

20,000 Auscha-rer zugerüstet w-rden sollte.
Fischer findet, Vogels Phantasie zeige sich in

diesem Plane sehr fruchtbar; ob er anwendbar und
ausführlich, wäre freilich eine andere Frage: man
könnte ihn allenfalls an den Minister des Innern in
Frankreich, oder in die elysäischen Felder verwc s n.
— Wenn wir Interesse für öffentliche Feste hervor-
bringen wollend so wird das am besten durch wohl»
thätige A stalten geschehen können, womit wir dies, st

>beo verherrlichen; wir können dadurch dem Tag selbst

ein neues und bleibendes Interesse geben; so könnte
unsere Gesellschaft am komm nden i2 en Ap.il
einen ihrer g'.mànátzigcn Plan« der Au f h?
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